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Abgaswartungsdokument /AWD:
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2.1    Fahrzeuge mit EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certifikat of Conformity=COC)
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2.2     Fahrzeuge ohne EG-Übereinstimmungsbescheinigung oder wenn nicht alle relevanten Daten des           Fahrzeuges vorliegen
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    	Alle Dokumente gemäss Ziffer 2.1 (ausgenommen COC)	              Technische Daten: Motor (Anzahl Zylinder, Hubraum, Leistung, Drehzahl der höchsten Motorleistung), Angaben               über das Garantiegewicht sowie die Höchstgeschwindigkeit. Die Werte können der Fahrzeughersteller oder der
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Inhaber der schweizerischen Typengenehmigung bestätigen bzw. aus den ausländischen Zulassungspapieren, dem 
Herstellerschild, der Betriebsanleitung entnommen werden.

 

 Nachweis betreffend schweizerischen Abgas- und Geräuschvorschriften, gemäss ausländischen
Zulassungspapieren/EG-Teilgenehmigungen oder durch den Inhaber der schweizerischen
Typengenehmigung oder Prüfberichten von anerkannten Prüfstellen (siehe Kontaktadressen).

 Insassenschutz betreffend Frontaufprall (Richtlinie 96/79/EG oder ECE-Reglement Nr. 94). Gilt für
Personenwagen bis 2'500 kg Gesamtgewicht, die ab 1.7.2007 importiert oder im Ausland erstmals in
Verkehr gesetzt wurden;
Insassenschutz betreffend Seitenaufprall (Richtlinie 96/27/EG oder ECE-Reglement Nr. 95). Gilt für Perso-
nen- und Lieferwagen bis 3'500 kg Gesamtgewicht, die ab 1.10.2007 importiert oder im Ausland erstmals in
Verkehr gesetzt wurden. Ausgenommen sind Fahrzeuge, bei denen sich der Sitzbezugspunkt des niedrigs-
ten Sitzes höher als 700 mm über dem Boden befindet.

 Nachweis betreffend Antiblockier- und Notbrems-Assistenzsystem gemäss Vo (EG) Nr. 78/2009 bzw. Vo
(EG) Nr. 661/2009. Gilt für Personen- und Lieferwagen, die ab 24.02.2011/01.05.2012/24.08.2015 (gestaffel-
te Umsetzung) importiert oder im Ausland erstmals in Verkehr gesetzt wurden.

 Nachweis betreffend Fahrdynamik-Regelsystem und ein Reifendruck-Überwachungssystem gemäss Vo
(EG) Nr. 78/2009 bzw. Vo (EG) Nr. 661/2009. Gilt für Personen- und Lieferwagen, die ab 01.11.2014 impor-
tiert oder im Ausland erstmals in Verkehr gesetzt wurden. Das Fahrdynamik-Regelsystem gilt auch für Ge-
sellschafts-/ und Lastwagen sowie Sachentransportanhänger in gestaffelter Umsetzung ab 01.11.2014.

 Nachweis betreffend Spurhaltewarnsystem Vo (EG) Nr. 661/2009. Gilt für Gesellschaftswagen und
Lastwagen, die ab 01.11.2015 importiert oder im Ausland erstmals in Verkehr gesetzt wurden.

 Nachweis betreffend den Reifen Abrollgeräusch, Nasshaftung und Rollwiderstand gemäss Vo
(EG) Nr. 661/2009 und (EU) Nr. 458/2011. Gilt für Personen- und Sachentransportfahrzeuge (M, N,
0), die ab 1.05.2012 erstmals in Verkehr gesetzt wurden.

Fahrzeuge welche nicht nach CH- oder EU-Vorschriften gebaut sind: 
Insassenschutz betreffend Frontaufprall können auch entsprechende Nachweise über die Einhaltung 
der USA-Normen (Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS 208) oder der Japan-Normen (Japan 
Safety Regulations for Road Vehicles, JSRRV Art. 18) anerkannt werden; 
Insassenschutz betreffend Seitenaufprall können auch entsprechende Nachweise über die Einhaltung der 
USA-Normen (FMVSS 214) oder der Japan-Normen (JSRRV Art. 18) anerkannt werden. 
Hinweis: Gemäss der amerikanischen Behörde NHTSA erfüllen alle passenger cars und light duty 

trucks, welche den Safety-Kleber (korrekter Kleber 9 passt zum Fahrzeug) haben, FMVSS 
208 und FMVSS 214, vollumfänglich (Hinweis gemäss ASTRA). 

 Ist ein Antiblockiersystem vorgeschrieben, muss es auf alle Räder wirken (betrifft Personen- und
Lieferwagen, M1, N1).

 Ein Reifendrucküberwachungssystem und ein Bremsassistenzsystem sind nicht erforderlich.
Nachweis über den Fussgängerschutz: 
Der Nachweis über den Fussgängerschutz muss nicht erbracht werden für Fahrzeuge, die alle Bedingungen der 
Ausnahmeregelung des ASTRA vom 21. Dezember 2012 erfüllen. Bei gefährlicher Frontgestaltung bleibt die 
Überprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle vorbehalten. 

2.3 Import aus den USA 
 Alle Dokumente gemäss Ziffer 2.2
 Foto des Abgaslabels (Vignette). Die US-amerikanischen oder kalifornischen Abgasvorschriften werden für

Personenwagen und Lieferwagen ab Modelljahr 1995 in der Schweiz akzeptiert. Solche Fahrzeuge weisen
im Motorraum eine Vignette auf. Sie trägt den Titel "VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION" oder
"IMPORTANT VEHICLE INFORMATION" und enthält unter anderem den Namen des Fahrzeugherstellers,
den Hubraum, die Motorbezeichnung, verschiedene Motoreinstelldaten und das Modelljahr. Aufgrund der
eingereichten Unterlagen (Foto der Vignette) klärt das Strassenverkehrsamt die Gültigkeit der Vignette ab.

 Foto des Safety-Kleber (wenn vorhanden).
 Die Einhaltung des Geräuschgrenzwertes ist nachzuweisen und beizubringen. Bitte wenden Sie sich

an eine anerkannte Prüfstelle (siehe Kontaktadressen).

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext

stvaur
Schreibmaschinentext



http://www.ezv.admin.ch/
http://www.dtc-ao.ch/
http://www.fakt.com/
http://www.asa.ch/
mailto:info@stva.ai.ch
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